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Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen im Be-
teiligungsverfahren zur Änderung des Regionalplans Oberfranken-West im Kapitel B VI 
„Siedlungswesen“ 
 
Der Regionale Planungsverband Oberfranken-West beteiligt mit Schreiben vom 14.07.2022 
die RPG Südwestthüringen im o.g. Regionalplanänderungsverfahren. Bis zum 16.09.2022 be-
steht die Möglichkeit der Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme. 
 
Das seit 1999 gültige Kapitel B VI „Siedlungswesen“ des Regionalplans Oberfranken-West 
bedarf aufgrund von erfolgten Änderungen raumordnerischer Vorgaben des Bayerischen Lan-
desplanungsgesetzes (Stand 23.12.2020) und des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
(Stand 03.12.2019) der Fortschreibung. Die vorliegende inhaltlich aktualisierte und teilweise 
neu strukturierte Fassung des Kapitels B VI „Siedlungswesen“ enthält unter anderem im Hin-
blick auf den Klimawandel und die demographische Entwicklung neue Ziele und Grundsätze 
zur ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung, zur Flächen- und Energieeffizienz, zur 
Klimaanpassung und zum Wohnungsbau. 
Desweiteren wird aufgrund von Vorgaben des Bayerischen Landesplanungsgesetzes der 
überwiegende Teil der bisher als „Soll“-Ziele enthaltenen Festlegungen künftig als Grundsätze  
der Raumordnung festgelegt. 
 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nimmt die RPG Südwestthüringen wie folgt Stel-
lung: 
 
Zur Änderung des Regionalplans Oberfranken-West im Kapitel B VI „Siedlungswesen“ 
werden keine grundsätzlichen Einwände geltend gemacht. Es stehen keine raumordne-
rischen Erfordernisse des Regionalplans Südwestthüringen entgegen.  
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Begründung: 
 
Die erfolgte inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung des Kapitels B VI „Siedlungswesen“ ist 
nachvollziehbar dargelegt und begründet. 
Betreffs der im gültigen Regionalplan Südwestthüringen (Stand 2011/2012) sowie im vorlie-
genden Änderungsentwurf (Stand November 2018) enthaltenen Erfordernisse der Raumord-
nung bestehen nach entsprechender Prüfung keine Konflikte mit den Inhalten des aktualisier-
ten Kapitels B VI „Siedlungswesen“ des Regionalplans Oberfranken-West. 
 
Ausgehend von den planerischen und rechtlichen Aspekten bei der Bestimmung von Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung ergeht jedoch folgender Hinweis: 
Die im Abschnitt 1 „Ressourcenschonende Siedlungsentwicklung“ mit (Z) gekennzeichneten 
Plansätze sollten dahingehend geprüft werden, ob diese sämtlich den Anforderungen an ein 
Ziel der Raumordnung gerecht werden. 
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